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Stellungnahmerecht gemäß § 92 Absatz 7d Satz 1 Halbsatz 1 SGB V der einschlägigen 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die in der AWMF organisiert sind 
hier:  Änderung der Richtlinien Methoden Krankenhausbehandlung (KHMe-RL) und 

Methoden vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL) sowie über eine Richtlinie zur 
Qualitätssicherung: Liposuktion bei Lipödem im Stadium III 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor der abschließenden Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über 
eine Änderung der Richtlinien Methoden Krankenhausbehandlung (KHMe-RL) und Methoden 
vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL) sowie über eine Richtlinie zur Qualitätssicherung: Li-
posuktion bei Lipödem im Stadium III ist gemäß § 92 Absatz 7d Satz 1 Halbsatz 1 SGB V den 
einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften Gelegenheit zur Abgabe einer Stellung-
nahme zu geben. 

Der Unterausschuss Methodenbewertung (UA MB) des G-BA hat seine Beratungen zu einer 
Änderung der KHMe-RL und MVV-RL sowie zur Erstfassung einer Richtlinie zur Qualitätssiche-
rung bezüglich der Liposuktion bei Lipödem im Stadium III weitestgehend abgeschlossen. 

Gemäß dem Beschluss des UA MB vom 27. Juni 2019 wird hiermit den einschlägigen, in der 
AWMF organisierten wissenschaftlichen Fachgesellschaften Gelegenheit zur Abgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme zu der oben bezeichneten Richtlinie gegeben. 

Prüfgegenstand der Stellungnahmeverfahren ist der jeweilige Beschlussentwurf zur Änderung 
der KHMe-RL (siehe Anlage 1) und MVV-RL (siehe Anlagen 2) sowie der Beschlussentwurf über 
eine Richtlinie zur Qualitätssicherung (siehe Anlage 4). Die Tragenden Gründe (siehe Anlagen 3 
und 5) dienen der Beschlussbegründung und der Darstellung der Beratungsverfahren im G-BA. 
Sie werden unterstützend für die Prüfung der Beschlussentwürfe zur Verfügung gestellt. 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e.V. 
(AWMF) Geschäftsstelle 
Birkenstr. 67 
10559 Berlin 
 
nachrichtlich 

• Vorsitzender des 
Unterausschusses Veranlasste Leistungen 

• Sprecherinnen und Sprecher im Unteraus-
schuss Veranlasste Leistungen 

per E-Mail am 28. Juni 2019 an 
st-gba@awmf.org  

Gemeinsamer Bundesausschuss, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin 

gemäß § 91 SGB V 
Unterausschuss 
Methodenbewertung 

Besuchsadresse: 
Gutenbergstraße 13 
10587 Berlin 

Ansprechpartner/in: 
Daniel Reuter 
Abteilung Methodenbewertung & 
veranlasste Leistungen 

Telefon: 
030 275838-444 

Telefax: 
030 275838-405 

E-Mail: 
daniel.reuter@g-ba.de 

Internet: 
www.g-ba.de 

Unser Zeichen: 
DRe/MHe 

Datum: 
28. Juni 2019 
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Wir bitten Sie, die anliegenden Dokumente mit den in diesem Schreiben gegebenen Informatio-
nen an die jeweils einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu übersenden. Der 
UA MB hat am 27. Juni 2019 die in der Anlage 7 aufgeführten wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften als einschlägig ausgewählt. 

In Umsetzung der Regelung im 1. Kapitel § 10 Absatz 2a Satz 1 der Verfahrensordnung des 
G-BA (VerfO), abrufbar unter www.g-ba.de, bitten wir Sie auch um Weiterleitung der vorgenann-
ten Unterlagen auch an die Fachgesellschaften, die die AWMF als einschlägig für die o. g. Richt-
linien betrachtet. Bitte teilen Sie uns unverzüglich die von Ihnen zusätzlich als einschlägig aus-
gewählten Fachgesellschaften sowie das Datum der Weiterleitung an sämtliche einschlägigen 
Fachgesellschaften mit. 

Die schriftliche Stellungnahme kann bis zum 
26. Juli 2019 

unter Verwendung des beiliegenden Formulars (siehe Anlage 6) abgegeben werden. Sie soll in 
elektronisch kopierfähiger Form fristgerecht an die E-Mail-Adresse liposuktion@g-ba.de 
übermittelt werden. 

Der Eingang Ihrer E-Mail wird spätestens bis zum dritten darauffolgenden Werktag durch eine 
E-Mail der Geschäftsstelle des G-BA an die angegebene Korrespondenz-Adresse bestätigt. 
Erfolgt eine solche Bestätigung nicht, werden Sie im Sinne der Wahrung Ihres Stellungnah-
merechts gebeten, sich über den Zugang der Stellungnahme zu vergewissern. Falls eine 
Übersendung per E-Mail nicht möglich ist, wird um Zusendung der Stellungnahme auf einem 
elektronischen Datenträger (ohne Kopierschutz) an die folgende Postadresse gebeten: Ge-
meinsamer Bundesausschuss, Abt. M-VL, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin. 

Bitte weisen Sie die Stellungnehmer darauf hin, dass die beigefügten Dokumente vertraulich be-
handelt werden müssen und dass die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen unseres Ab-
schlussberichts veröffentlicht werden können. 

Gemäß § 91 Absatz 9 SGB V ist jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des 
G-BA Stellung zu nehmen, und der in einem ersten Schritt eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel in einem zweiten Schritt auch Gelegenheit zur Abgabe einer mündlichen 
Stellungnahme zu geben. Die mündliche Stellungnahme erfolgt im Rahmen einer Anhörung, wel-
che im Anschluss an das schriftliche Stellungnahmeverfahren anberaumt wird. Sie dient in erster 
Linie dazu, die sich aus der schriftlichen Stellungnahme ergebenden Fragen zu klären und neuere 
Erkenntnisse, die sich zeitlich nach Abschluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens erge-
ben haben, einzubringen. Sofern Sie fristgerecht eine schriftliche Stellungnahme einge-
reicht haben, erhalten Sie eine gesonderte Einladung zur Anhörung. Die Anhörung findet 
voraussichtlich am 8. August 2019 ab ca. 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Gemeinsa-
men Bundesausschusses in Berlin statt. Voraussetzung ist, dass Anhörungsberechtigte ihre 
Teilnahme bestätigt haben. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 

http://www.g-ba.de/
mailto:liposuktion@g-ba.de
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Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. 
i. A. Daniel Reuter 

Referent 
  

 
 
 
Anlagen 

1. Beschlussentwurf zur Änderung der KHMe-RL 
2. Beschlussentwurf zur Änderung der MVV-RL 
3. Tragende Gründe zur Änderung der KHMe-RL und der MVV-RL 
4. Beschlussentwurf über eine Richtlinie zur Qualitätssicherung bei Verfahren der Lipo-

suktion bei Lipödem im Stadium III 
5. Tragende Gründe zum Beschlussentwurf über eine Richtlinie zur Qualitätssicherung 

bei Verfahren der Liposuktion bei Lipödem im Stadium III 
6. Formular zur Abgabe einer Stellungnahme 
7. Verteiler 


